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Stadtschulrat für Wien, Schulversuche gemäß § 7 SchOG bzw. § 78 SchUG im Bereich der Hauptschule für das Schuljahr 2005/06
Besondere Grundsätze und Bestimmungen bei Veränderungen im Bereich Leistungsdifferenzierung, Beurteilung, Förderung:

Folgende Grundsätze sind bei Veränderungen im Bereich Leistungsdifferenzierung, Beurteilung und Förderung zur Wahrung von Rechtssicherheit, Gestaltung und Beteiligung, Gerechtigkeit, Respekt vor Individualität und Förderung aller zu beachten:
Schüler/innen und Eltern sollen jederzeit wissen, was Leistungen und Noten im einzelnen und im gesamten im Zeugnis bedeuten. Dabei kommt den leistungsdifferenzierten Unterrichtsgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik eine besondere Rolle zu, da sie für individuelle Förderungen, aber auch für Berechtigungen besondere Aussagekraft haben. Die Zuordnung zu Leistungsgruppen (im Sinne von Anforderungs- bzw. Leistungsniveaus) muss demnach bei Einstufungen, Umstufungen und generell bei Leistungsbeurteilungen soweit verständlich sein, dass zeitgerecht Förderungsmaßnahmen gesetzt werden können. Die Rechtssicherheit für Lernende und Eltern muss gewährleistet sein.

Die Hauptschule umfasst per gesetzlicher Definition (§ 15 SchOG) die gesamte Leistungsbreite, wobei die erste Leistungsgruppe den Anforderungen der AHS-Unterstufe zu entsprechen hat. Die ganze Leistungsbreite wird an Hauptschulen üblicherweise in drei Leistungsgruppen erfasst, die Leistungsgruppen sind als durchdachtes Förderprinzip näher geregelt. Die Einengung des Begriffs HS-Lehrplan auf die Schwächeren führt zu Missverständnissen und ist somit unzulässig. Die Schulaufsicht und die Schulen haben den Auftrag, diese geltenden Rechtsgrundsätze auch bei Schulversuchen zu beachten.

Derzeit werden zwei Modellvarianten (siehe nachfolgende Punkte Modell A und B) erprobt, für die rasch 

· Erfahrungen zugänglich gemacht werden sollen
· gesetzliche Regelungen vorgeschlagen werden.
Beide Modelle knüpfen zwar an die fünfstufige Skala der Volksschule an, führen dann aber jeweils zu einer unterschiedlich deutlichen Ausdifferenzierung der Skala der Leistungsbeurteilung bis hin zu Leistungsgruppen.

In beiden Modellen spielt die Zugehörigkeit zu Gruppen eine große Rolle, die Stabilität des sozialen Gruppenverbands ist wichtig, wird aber unterschiedlich betrieben. 

Bei beiden Modellen müssen die Anforderungen im Sinne von Leistungsniveaus den Schüler/innen ersichtlich sein. Dabei müssen auch Veränderungsmöglichkeiten bzw. ein Wechsel des Niveaus transparent gemacht werden. Vor einem Wechsel müssen Förderangebote zugänglich sein.
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Modell A; Formen der Kombination von äußerer und innerer Differenzierung – Verbesserung des Leistungsgruppensystems
Die Beurteilungsskala für die ganze Breite der Leistungen (aller Leistungsgruppen) ist siebenstufig und weist Leistungsgruppen in einer einstufigen Abstufung aus, wie vom Lehrplan (Allgemeine didaktische Grundsätze, Pkt. 4) empfohlen und im SchUG § 22 (Gleichhaltung von Leistungen in unterschiedlichen Leistungsgruppen zur Feststellung des ausgezeichneten bzw. guten Erfolgs) analog geregelt.

(Grafik zur Stellung der Leistungsniveaus/-gruppen zueinander in einstufiger Verschiebung mit Auf- und Abstufungspfeilen sowie Gleichhaltungspfeilen.)

Bei Formen der Kombination von äußerer und innerer Differenzierung sind weiters folgende Grundsätze zu beachten:

· Die dargestellte Systematik ist von den Lehrer/innen in ihr Gesamtkonzept der Rückmeldung und Leistungsfeststellung zu integrieren und den Schüler/innen und Eltern in geeigneter Weise bekannt zu geben. 

· Sofortige Einstufung aller Schüler/innen unter Berücksichtigung der Vorleistungen (Volksschulnoten)

· stabile Zugehörigkeit auf möglichst hohem Niveau durch Förderkonzepte, die auf langfristigen Erfolg setzen (Vermeidung schneller Abstufung) 

Modell B: Innere Differenzierung – (Entfall der Leistungsgruppen) 

Auch in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache, Mathematik wird die fünfstufige Skala, ähnlich der Volksschule, angewandt. Mit der Besonderheit: Bei jeder Beurteilung „Befriedigend“ muss ein Hinweis von der Lehrerin / vom Lehrer erfolgen, ob die Leistung der I. oder II. Leistungsgruppe entspricht.

Es gilt grundsätzlich für alle Klassen, was auf der 8. Schulstufe besonders wichtig ist, dass jederzeit ein Zusammenhang zwischen Beurteilungsstufen (Noten) einerseits und Übertrittsvoraussetzungen andererseits ablesbar sein muss.

Folgende Erläuterung der Beurteilungsstufen ist für die Unterrichtsgegenstände Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache auf der ersten Seite aller Schulnachrichten bzw. Jahreszeugnisse in einer Fußnote zu platzieren:

	Erläuterung der Beurteilungsstufen (Noten) in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik; Anforderungen gemäß Lehrplan bzw. Leistungsgruppe; Bedeutung für Übertritte in weiterführende Schulen.

	Note
	Anforderungen (der Begriff Leistungsgruppe wird im Sinne von Leistungsniveau verwendet)
	Erfüllung der Voraussetzung für die Aufnahme ohne Aufnahmsprüfung in weiterführende Schulen

	Sehr gut
	I. Leistungsgruppe bzw. AHS-Unterstufe
	Höhere Schulen 

	Gut
	I. Leistungsgruppe bzw. AHS-Unterstufe 
	Höhere Schulen

	Befriedigend*
	I. Leistungsgruppe bzw. AHS-Unterstufe
	Höhere Schulen

	
	II. Leistungsgruppe
	3- oder 4-jährige mittlere Schulen

	Genügend
	III. Leistungsgruppe
	1- oder 2-jährige mittlere Schulen

	Nicht genügend
	III. Leistungsgruppe
	

	*Bei Befriedigend muss die Zuordnung zur I. oder II. Leistungsgruppe von der Lehrerin / vom Lehrer angemerkt sein.


Wien, 12. September 2005
Für die Bundesministerin:

Mag. Richard Stockhammer
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